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1. ZIEL UND ZWECK 
Ziel dieser Nachhaltigkeitsverpflichtung ist es sicherzustellen, dass alle relevanten 

Artikel, welche von Wenco ab dem 30.12.2026 in Verkehr gebracht werden, 

entwaldungsfrei, waldschädigungsfrei und gesetzeskonform sind. Für Artikel, welche 

Wenco innerhalb der EU einkauft, erwarten wir von unseren Vorlieferanten, dass 

relevante Ware, die nach dem 30.12.2026 in Verkehr gebracht wurde, ebenfalls frei von 

Entwaldung und Waldschädigung ist 

2. GELTUNGSBEREICH 
Diese Nachhaltigkeitsverpflichtung, gilt für alle von Wenco GmbH & Co. KG und der 

Wenco-Service Marketing GmbH & CO. KG beschafften und gehandelten Produkte, die 

ganz oder teilweise aus Holz, Kautschuk, Palmöl, Soja, Kakao, Kaffee oder Rind bestehen 

sowie daraus abgeleitete Erzeugnisse und für die regulatorische Anforderungen an 

entwaldungsfreie und umwandungsfreie Lieferketten gelten. 

 

3. CUT.OFF-DATE 
Wir verpflichten uns, dass keine unserer relevanten Artikel, Rohstoffe enthalten, die von 

Flächen stammen, auf denen nach dem 31.12.2020 Entwaldung oder Waldschädigung 

von Wäldern stattgefunden hat. 

 

4. DUE-DILIGENCE-SYSTEM 
Bis spätestens 30.12.2026 implementieren wir ein umfassendes Due-Diligence-System 

gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) 2023/1115 (EU-Entwaldungsverordnung), 

das folgende Elemente abdeckt: 

 Einholung aller erforderlichen Informationen entlang der Lieferkette 

 Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zum Ursprung 

 Geolokalisationsdaten (Koordinaten oder Polygone des Grundstücks) 

 Risikoanalyse zur Feststellung von Entwaldungs- oder Waldschädigungsrisiken 

 Maßnahmen zur Risikominderung 

 Dokumentation und Berichterstattung 

Dieses System dient dazu, für jedes relevante Produkt zu bewerten, ob es 

entwaldungsfrei und waldschädigungsfrei ist. 
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5. LIEFERANTENKOMMUNIKATION UND BESCHAFFUNGSANFORDERUNGEN 
Wir kommunizieren die Anforderungen dieser Nachhaltigkeitsverpflichtung an alle 

betroffenen Lieferanten und führen In-Prozess Kontrollen durch. Dies umfasst: 

 die Pflicht zur Bereitstellung vollständiger Due-Diligence-Informationen 

 die Verpflichtung zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben 

6. VORGEHEN BEI NICHTKONFORMITÄT 
Bei festgestellten Verstößen oder Risiken implementieren wir einen klar definierten 

Prozess, der Folgendes sicherstellt: 

 Sofortige Bewertung der Nichtkonformität 

 Maßnahmen zur Wiederherstellung der Konformität 

 Implementierung von Korrekturmaßnahmen 

 Benennung von Eskalationsstufen bis hin zur Suspendierung oder Beendigung 

der Geschäftsbeziehung 

 

7. MONITORING UND KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG 
Wir verpflichten uns zu: 

 jährlichen Überprüfungen der regulatorischen Compliance 

 kontinuierlicher Weiterentwicklung unseres Due-Diligence-Systems 

 internen Schulungen und Kompetenzaufbau 

 

 


